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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

      Gesetz 
über die politischen Rechte (PRG) 

    

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 141.1 Gesetz über die politi-
schen Rechte vom 05.06.2012 (PRG) 
(Stand 01.01.2018) wird wie folgt geän-
dert: 

   

Der Grosse Rat des Kantons Bern, 

in Ausführung von Artikel 55 bis 63 
sowie Artikel 73 und 85 der Kantons-
verfassung

1)
 und gestützt auf Artikel 6, 

Artikel 7 Absatz 1, 2 und 4, Artikel 8 
Absatz 1, Artikel 12 Absatz 3, Artikel 
21 Absatz 1, Artikel 29 Absatz 4, Arti-
kel 38 Absatz 5, Artikel 49 Absatz 3, 
Artikel 62 Absatz 1, Artikel 67, Artikel 
83, Artikel 84 Absatz 1 und Artikel 91 
Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 17. 
Dezember 1976 über die politischen 
Rechte (BPR)

2)
 sowie Artikel 5b und 7 

des Bundesgesetzes vom 19. Dezem-

Ingress (geändert) 
Der Grosse Rat des Kantons Bern, 

in Ausführung von Artikel 55 bis 63 sowie 
Artikel 73 und 85 der Kantonsverfassung

1)
 

und gestützt auf Artikel 6, Artikel 7 Absatz 
1, 2 und 4, Artikel 8 Absatz 1, Artikel 12 
Absatz 3, Artikel 21 Absatz 1, Artikel 29 
Absatz 4, Artikel 38 Absatz 5, Artikel 49 
Absatz 3, Artikel 62 Absatz 1, Artikel 67, 
Artikel 83, Artikel 84 Absatz 1 und Artikel 
91 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 17. 
Dezember 1976 über die politischen 
Rechte (BPR)

2)
 sowie Artikel 5b  15 Ab-

satz 2 und 7 Artikel 20 des Bundesgeset-

   

                                                   
1)

 BSG 101.1 
2)

 SR 161.1 

https://www.belex.sites.be.ch/data/141.1/de
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

ber 1975 über die politischen Rechte 
der Auslandschweizer

1)
, 

auf Antrag des Regierungsrates, 

beschliesst: 

zes vom 19. Dezember 197526. Septem-
ber 2014 über die politischen Rechte der 
AuslandschweizerSchweizer Personen 
und Institutionen im, Ausland (Ausland-
schweizergesetz, ASG)

4)
, 

auf Antrag des Regierungsrates, 

beschliesst: 

Art.  5 
Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizer 

Art.  5 Abs. 1 (geändert)    

1
 Auslandschweizerinnen und Aus-

landschweizer sind in kantonalen An-
gelegenheiten stimmberechtigt, wenn 
sie das 18. Altersjahr zurückgelegt 
haben und ihre Stimmgemeinde nach 
Artikel 5 des Bundesgesetzes über die 
politischen Rechte der Auslandschwei-
zer im Kanton Bern liegt.

 

1
 Auslandschweizerinnen und Ausland-

schweizer sind in kantonalen Angelegen-
heiten stimmberechtigt, wenn sie das 18. 
Altersjahr zurückgelegt haben und ihre 
Stimmgemeinde nach Artikel 5 des Bun-
desgesetzes über die politischen Rechte 
der Auslandschweizer18 ASG im Kanton 
Bern liegt. 

   

Art.  6 
Ausschluss 

Art.  6 Abs. 2 (geändert)    

2
 Für Auslandschweizerinnen und Aus-

landschweizer gilt Artikel 4 des Bun-
desgesetzes über die politischen 
Rechte der Auslandschweizer.

 

2
 Für Auslandschweizerinnen und Aus-

landschweizer gilt Artikel 4 des Bundes-
gesetzes über die politischen Rechte der 
Auslandschweizer 17 ASG. 

   

Art.  13 
Prüfung des Stimmrechtsausweises 

Art.  13 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert) 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                   
2)

 BSG 101.1 
3)

 SR 161.1 
1)

 SR 161.5 
4)

 SR 195.1 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

Prüfung der Gültigkeit des Stimmrechts-
ausweises (Überschrift geändert) 

1
 Die oder der Stimmberechtigte weist 

sich mit dem Stimmrechtsausweis aus 
und gibt diesen dem Stimmausschuss 
ab.

 

1
 Die oder der Stimmberechtigte weist 

sich mit dem Stimmrechtsausweis aus 
und gibt diesen dem Stimmausschuss ab. 

   

2
 Der Stimmausschuss prüft den 

Stimmrechtsausweis. Wenn Zweifel 
darüber bestehen, dass dieser auf den 
Namen der vorweisenden Person lau-
tet, wird ein zusätzliches Ausweisdo-
kument verlangt.

 

2
 Der Stimmausschuss oder die gemäss 

Artikel 37a Absatz 1 beigezogenen Ge-
meindeangestellten prüfen prüft den 
Stimmrechtsausweis die Gültigkeit des 
Stimmrechtsausweises. Wenn Zweifel 
darüber bestehen, dass dieser auf den 
Namen der vorweisenden Person lautet, 
wird ein zusätzliches Ausweisdokument 
verlangt. 

   

3
 Bestehen schwerwiegende Zweifel 

an der Stimmberechtigung, wird die 
Person von der Stimmabgabe ausge-
schlossen.

 

3
 Bestehen schwerwiegende Zweifel an 

der Stimmberechtigung, wird die Person 
durch den Stimmausschuss von der 
Stimmabgabe ausgeschlossen. (Art. 35 
Abs. 3). 

   

Art.  17 
Öffnung der Antwortcouverts und Prü-
fung der Gültigkeit des Stimmrecht-
sausweises 

Art.  17 Abs. 1 (geändert)    

1
 Der Stimmausschuss öffnet die 

rechtzeitig eingetroffenen Antwortcou-
verts und prüft die Gültigkeit des 
Stimmrechtsausweises.

 

1
 Der Stimmausschuss öffnetoder die 

gemäss Artikel 37a Absatz 1 beigezoge-
nen Gemeindeangestellten öffnen die 
rechtzeitig eingetroffenen Antwortcouverts 
und prüftprüfen die Gültigkeit des Stimm-
rechtsausweisesder Stimmrechtsauswei-
se. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

Art.  23 
Bereinigung 
1. Wahlzettel 

Art.  23 Abs. 3 (geändert)    

3
 Enthält ein Wahlzettel bei Verhält-

niswahlen mehr Namen als Sitze zu 
vergeben sind, so werden die letzten 
Namen gestrichen; auf Wahlzetteln mit 
Vordruck die letzten gedruckten Na-
men.

 

3
 Enthält ein Wahlzettel bei Verhältnis-

wahlen mehr Namen als Sitze zu verge-
ben sind, so werden die letzten vorge-
druckten und nicht handschriftlich kumu-
lierten Namen gestrichen; auf Wahlzetteln 
mit Vordruck , danach die letzten gedruck-
ten handschriftlich ausgefüllten Namen. 
gestrichen. 

   

 Art.  37a (neu) 
Beizug von Gemeindepersonal 

   

 
1
 Die Gemeinden können ihre Angestell-

ten beiziehen, um unter Aufsicht des 
Stimmausschusses 

   

 a den Urnendienst bei der vorzeitigen 
Stimmabgabe in der Gemeindeamts-
stelle (Art. 52 Abs. 1 Bst. b) zu ge-
währleisten, 

   

 b die brieflich abgegebenen Stimmen 
vorzeitig zu behandeln und 

   

 c die Wahlresultate elektronisch zu 
erfassen. 

   

 
2
 Über den Ausschluss einer Person von 

der Stimmabgabe entscheidet aus-
schliesslich der Stimmausschuss. 

   

Art.  41 Art.  41 Abs. 1 (geändert)    
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

Festsetzung von Wahlen und Abstim-
mungen 

1
 Der Regierungsrat setzt die Wahl- 

und Abstimmungstage fest.
 

1
 Der Regierungsrat setzt die Wahl- und 

Abstimmungstage fest. Er nimmt dabei 
Rücksicht auf die Verfahrensdauer für die 
Erstellung der Abstimmungserläuterun-
gen. 

   

Art.  42 
Obligatorische und fakultative Volks-
abstimmungen 

Art.  42 Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (neu)    

1
 Vorlagen, die der obligatorischen 

Volksabstimmung unterliegen, werden 
ohne Verzug, spätestens jedoch zehn 
Monate, nachdem der Grosse Rat 
darüber Beschluss gefasst hat, der 
Volksabstimmung unterbreitet.

 

1
 Vorlagen, die der obligatorischen Volks-

abstimmung unterliegen, werden ohne 
Verzug, spätestens jedoch zehn Monate, 
nachdem der Grosse Rat darüber Be-
schluss gefasst hat, der Volksabstimmung 
unterbreitet. 

   

 
3
 Die Fristen nach Absatz 1 und 2 verlän-

gern sich um sechs Monate, wenn sie 
zwischen zehn und drei Monaten vor der 
nächsten Gesamterneuerung des Natio-
nalrates zu laufen beginnen. 

   

Art. 45  
Wahl- und Abstimmungsmaterial 

 Geltendes Recht Art. 45 Abs. 2 (neu) 
 

Antrag Kommissions-
mehrheit 

  Geltendes Recht 
2
 Bei Mehrheitswahlen 

ist die Verwendung 
von ausseramtlichen 
Wahlzetteln zulässig. 
Der Grosse Rat regelt 
die Einzelheiten durch 
Dekret. 

Antrag Kommissions-
mehrheit 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

Art.  47 
Herstellung und Zustellung 

Art.  47 Abs. 2 (geändert)    

2
 Das für den Wahlkreis zuständige 

Regierungsstatthalteramt sorgt für die 
rechtzeitige Zustellung des Wahl- und 
Abstimmungsmaterials an die Ge-
meinden.

 

2
 Das für den Wahlkreis zuständige Re-

gierungsstatthalteramt sorgtDie Regie-
rungsstatthalterämter der einzelnen Ver-
waltungskreise sorgen für die rechtzeitige 
Zustellung des Wahl- und Abstimmungs-
materials an die Gemeinden. 

   

Art.  48 
Werbematerial 
1. Gemeinsamer Versand 

Art.  48 Abs. 3 (geändert)    

3
 Das für den Wahlkreis zuständige 

Regierungsstatthalteramt organisiert 
den gemeinsamen Versand des Wer-
bematerials.

 

3
 Das für den Wahlkreis zuständige Re-

gierungsstatthalteramt organisiertDie Re-
gierungsstatthalterämter der einzelnen 
Verwaltungskreise organisieren den ge-
meinsamen Versand des Werbematerials. 

   

Art.  49 
2. Finanzierung 

Art.  49 Abs. 2 (aufgehoben)    

2
 Der Kanton vergütet den Gemeinden 

die Portokosten für den Versand des 
Werbematerials, ausgenommen bei 
den Wahlen der Regierungsstatthalte-
rinnen und Regierungsstatthalter.

 

2
 Aufgehoben.    

Art.  54 
Abstimmungserläuterungen des Gros-
sen Rates 

Art.  54 Abs. 4 (neu)    

 
4
 Nach Verabschiedung der Abstim-

mungserläuterungen durch das zuständi-
ge Organ des Grossen Rates veröffent-

Ergebnis der ersten  
Lesung  

 Antrag Kommissions-
mehrheit  



- 7 -  
 
 

           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

licht dessen Sekretariat den Titel der Ab-
stimmungserläuterungen in den kantona-
len Amtsblättern und macht gleichzeitig 
den vollen Wortlaut der Abstimmungser-
läuterungen im Internet öffentlich zugäng-
lich. 

Art.  66 
2. Vorgeschlagene Personen 

Art.  66 Abs. 5 (neu)    

 
5
 Jede vorgeschlagene Person muss be-

stätigen, dass sie den Wahlvorschlag 
annimmt. Fehlt die Bestätigung, so wird 
ihr Name gestrichen. 

Ergebnis der ersten  
Lesung  

 Antrag Kommissions-
mehrheit  

Art.  69 
5. Ablehnung des Vorschlags 

Art.  69 
Aufgehoben. 

   

1
 Eine vorgeschlagene Person kann 

bis spätestens am 72. Tag (elftletzten 
Freitag) vor dem Wahltag beim für den 
Wahlkreis zuständigen Regierungs-
statthalteramt schriftlich erklären, dass 
sie den Vorschlag ablehne. In diesem 
Falle wird ihr Name von Amtes wegen 
gestrichen. 

    

Art.  73 
3. Ersatzvorschläge 

Art.  73 Abs. 1 (geändert)    

1
 Die Vertreterin oder der Vertreter der 

Unterzeichnerinnen und Unterzeichner 
eines Wahlvorschlags kann für Vorge-
schlagene, die nicht wählbar sind, die 
gestrichen werden müssen oder die 
den Vorschlag ablehnen, innert vorge-

1
 Die Vertreterin oder der Vertreter der 

Unterzeichnerinnen und Unterzeichner 
eines Wahlvorschlags kann für Vorge-
schlagene, die nicht wählbar sind,  oder 
die gestrichen werden müssen oder die 
den Vorschlag ablehnen, innert vorgege-
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

gebener Frist (Art. 75) Ersatzvorschlä-
ge einreichen. Die als Ersatz Vorge-
schlagenen müssen schriftlich erklä-
ren, dass sie den Vorschlag anneh-
men.

 

bener Frist (Art. 75) Ersatzvorschläge 
einreichen. Die als Ersatz Vorgeschlage-
nen müssen schriftlich erklären, dass sie 
den Vorschlag annehmen. 

Art.  79 
Listen und Listenverbindungen 

Art.  79 Abs. 3 (geändert)    

2 
Zwei oder mehr Listen können bis 

spätestens am 69. Tag (zehntletzten 
Montag) vor dem Wahltag durch über-
einstimmende Erklärung ihrer Vertrete-
rinnen oder Vertreter miteinander ver-
bunden werden. Innerhalb einer Lis-
tenverbindung sind auch Unterlisten-
verbindungen zulässig.

 

2
 Betrifft nur den französischen Text.

 
   

3
 Das für den Wahlkreis zuständige 

Regierungsstatthalteramt veröffentlicht 
so bald als möglich die Listen des 
Wahlkreises im Amtsblatt bzw. im 
Feuille officielle du Jura bernois. Sämt-
liche Listenund Unterlistenverbindun-
gen sind bei der Bekanntmachung der 
Listen zu erwähnen.

 

3
 Das für den Wahlkreis zuständige Re-

gierungsstatthalteramt veröffentlicht so 
bald als möglich die Listen des Wahlkrei-
ses im Amtsblatt bzw. im Feuille officielle 
du Jura bernois. Sämtliche Listenund
Listen- und Unterlistenverbindungen sind 
bei der Bekanntmachung der Listen zu 
erwähnen. 

   

Art.  101 
3. Rückzug 

Art.  101 Abs. 2 (geändert)    

2
 Die vorgeschlagene Person muss 

dem Rückzug schriftlich zustimmen.
 

2
 Die vorgeschlagene Person muss dem

den Rückzug schriftlich zustimmen
einreichen. 

   

Art.  109 
2. Wählbarkeit 

Art.  109 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu), 
Abs. 3 (neu) 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

1
 Wählbar sind Personen, die gültig 

zum ersten oder zum zweiten Wahl-
gang vorgeschlagen worden sind.

 

1
 Wählbar sind PersonenKandidatinnen 

und Kandidaten, die gültig zum im ersten 
oder zum zweiten Wahlgang vorgeschla-
gen worden sindWahlgang mindestens 
drei Prozent der gültigen Stimmen erhal-
ten haben. 

   

 
2
 Die Regelung findet keine Anwendung, 

wenn sie dazu führt, dass im zweiten 
Wahlgang nicht mehr genügend Kandida-
tinnen und Kandidaten zur Verfügung 
stehen. 

   

 
3
 Ersatzkandidaturen gemäss Artikel 111 

bleiben vorbehalten. 
   

Art.  110 
3. Rückzug 

Art.  110 Abs. 2 (geändert)    

2
 Die kandidierende Person muss dem 

Rückzug schriftlich zustimmen.
 

2
 Die kandidierende Person muss demden 

Rückzug schriftlich zustimmeneinreichen. 
   

Art.  111 
4. Neue Wahlvorschläge 

Art.  111 Abs. 1 (geändert), Abs. 1a (neu), 
Abs. 2 (aufgehoben) 
4. Neue Wahlvorschläge für Ersatzkandi-
daturen (Überschrift geändert) 

   

1
 Wahlvorschläge für Personen, die 

nicht am ersten Wahlgang teilgenom-
men haben, müssen spätestens am 
Donnerstag nach dem ersten Wahl-
gang bei der Staatskanzlei eingetroffen 
sein.

 

1
 Wahlvorschläge für Personen, Bei einem 

Rückzug der Kandidatur gemäss Artikel 
110 kann die nicht am ersten Wahlgang 
teilgenommen haben, müssen spätestens 
am Donnerstag nach dem ersten Wahl-
gang bei Mehrheit der Staatskanzlei ein-
getroffen sein. Unterzeichnerinnen und 
Unterzeichner des betreffenden Wahlvor-
schlags (Art. 97 Abs. 1) eine Ersatzkandi-
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

datur vorschlagen. 

 
1a

 Wahlvorschläge für Ersatzkandidaturen 
müssen spätestens am Donnerstag nach 
dem ersten Wahlgang bei der Staatskanz-
lei eintreffen. 

   

2
 Jeder Wahlvorschlag muss von min-

destens zehn im Kanton Bern wohn-
haften Stimmberechtigten unterzeich-
net sein.

 

2
 Aufgehoben.    

Art.  121 
Zweiter Wahlgang 

Art.  121 Abs. 1 (geändert), Abs. 1a (neu), 
Abs. 2 (geändert) 

   

1
 Für den zweiten Wahlgang gelten 

Artikel 108 bis 110 sowie Artikel 115 
bis 119.

 

1
 Für den zweiten Wahlgang gelten Artikel 

108 bis , Artikel 109 Absatz 1, Artikel 110 
, Artikel 115 sowie Artikel 115117 bis 119. 

   

 
1a

 Bei einem Rückzug der Kandidatur 
gemäss Artikel 110 kann die Mehrheit 
der Unterzeichnerinnen und Unterzeich-
ner des betreffenden Wahlvorschlags (Art. 
116 Abs. 1) eine Ersatzkandidatur vor-
schlagen. 

   

2
 Wahlvorschläge für Personen, die 

nicht am ersten Wahlgang teilgenom-
men haben, müssen spätestens am 
Donnerstag nach dem ersten Wahl-
gang bei der Staatskanzlei eingetroffen 
sein.

 

2
 Wahlvorschläge für Personen, die nicht 

am ersten Wahlgang teilgenommen ha-
ben,  Ersatzkandidaturen müssen spätes-
tens am Donnerstag nach dem ersten 
Wahlgang bei der Staatskanzlei eingetrof-
fen seineintreffen. 

   

Art.  149 
Feststellung des Zustandekommens 
und Übermittlung an den Grossen Rat 

Art.  149 Abs. 2 (geändert) 
Feststellung des Zustandekommens und 
ÜbermittlungÜberweisung an den Gros-

   



- 11 -  
 
 

           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

sen Rat (Überschrift geändert) 

2
 Er unterbreitet die zustande gekom-

mene Initiative innerhalb von zwölf 
Monaten dem Grossen Rat. Falls er 
einen Gegenvorschlag vorlegt, verlän-
gert sich diese Frist auf 18 Monate.

 

2
 Er unterbreitet die zustande gekommene 

Initiative innerhalb von innert zwölf Mona-
ten dem Grossen Rat. Falls er die zustän-
dige Direktion oder die Staatskanzlei be-
auftragt, einen Gegenvorschlag vorlegt
auszuarbeiten, verlängert sich diese Frist 
auf 18 Monate. 

   

Art.  150 
Entscheid über die Gültigkeit sowie 
über Annahme oder Ablehnung der 
Initiative 

Art.  150 Abs. 1 (geändert)    

1
 Der Grosse Rat entscheidet innert 

sechs Monaten seit der Überweisung 
der Initiative durch den Regierungsrat 
über deren Gültigkeit sowie über die 
Annahme oder Ablehnung.

 

1
 Der Grosse Rat entscheidet innert sechs

neun Monaten seit der Überweisung der 
Initiative durch den Regierungsrat über 
deren Gültigkeit sowie über die Annahme 
oder Ablehnung. 

   

Art.  151 
Initiative in Form eines ausgearbeite-
ten Entwurfs 

Art.  151 Abs. 1 (geändert) 
Initiative in Form einesdes ausgearbeite-
ten Entwurfs (Überschrift geändert) 

Ergebnis der ersten Le-
sung 

 Antrag Kommissions-
mehrheit  

1
 Hat die Initiative die Form des aus-

gearbeiteten Entwurfs, so verlängert 
sich die Frist nach Artikel 150 um wei-
tere sechs Monate, wenn der Grosse 
Rat beschliesst, der Initiative einen 
eigenen Gegenvorschlag gegenüber-
zustellen.

 

1
 Hat die Initiative die Form des ausgear-

beiteten Entwurfs, so verlängert sich die 
Frist nach Artikel 150 um weitere sechs 
neun Monate, wenn der Grosse Rat oder 
die vorberatende Kommission beschliesst, 
der Initiative einen eigenen Gegenvor-
schlag gegenüberzustellenauszuarbeiten. 

1
 Hat die Initiative die Form 

des ausgearbeiteten Ent-
wurfs, so verlängert sich 
die Frist nach Artikel 150 
um weitere sechs neun 
Monate, wenn der Grosse 
Rat oder die vorberatende 
Kommission beschliesst, 
der Initiative den Entwurf 
eines eigenen Gegenvor-
schlags gegenüberzustel-

 Antrag Kommissions-
mehrheit  
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Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

lenauszuarbeiten.  

Art.  152 
Initiative in Form der einfachen Anre-
gung 

Art.  152 Abs. 1 (geändert)    

1
 Hat die Initiative die Form der einfa-

chen Anregung, so verlängert sich die 
Frist nach Artikel 150 um weitere 
sechs Monate, wenn der Grosse Rat 
entgegen dem Antrag des Regierungs-
rates beschliesst, die Initiative anzu-
nehmen oder ihr einen Gegenvor-
schlag gegenüberzustellen.

 

1
 Hat die Initiative die Form der einfachen 

Anregung, so verlängert sich die Frist 
nach Artikel 150 um weitere sechs neun 
Monate, wenn der Grosse Rat entgegen 
dem Antrag des Regierungsrates be-
schliesst, die Initiative anzunehmen oder 
ihr wenn der Grosse Rat oder die vorbera-
tende Kommission beschliesst, einen 
eigenen Gegenvorschlag gegenüberzu-
stellenauszuarbeiten. 

1
 Hat die Initiative die Form 

der einfachen Anregung, 
so verlängert sich die Frist 
nach Artikel 150 um weite-
re sechs neun Monate, 
wenn der Grosse Rat ent-
gegen dem Antrag des 
Regierungsrates be-
schliesst, die Initiative an-
zunehmen oder ihr wenn 
der Grosse Rat oder die 
vorberatende Kommission 
beschliesst, den Entwurf 
eines eigenen Gegenvor-
schlags gegenüberzustel-
lenauszuarbeiten. 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

Art.  162 
Beschwerde 
1. Gegenstand 

Art.  162 Abs. 2 (geändert)    

2
 Unzulässig ist die Beschwerde gegen 

Akte des Grossen Rates und des Re-
gierungsrates. In diesen Fällen steht 
die Beschwerde an das Bundesgericht 
offen (Art. 88 des Bundesgesetzes 
vom 17. Juni 2005 über das Bundes-

2
 Unzulässig ist die Beschwerde gegen 

Akte des Grossen Rates und des Regie-
rungsrates. In diesen Fällen steht die 
Beschwerde an das Bundesgericht offen 
(Art. 88 des Bundesgesetzes vom 17. 
Juni 2005 über das Bundesgericht [Bun-

Geltendes Recht  Antrag Kommissions-
mehrheit  
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Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

gericht [Bundesgerichtsgesetz, 
BGG]

1)
).

 
desgerichtsgesetz, BGG]

2)
). Im Besonde-

ren kann gegen kantonale Abstimmungs-
erläuterungen (Art. 54) innert 30 Tagen 
beim Bundesgericht Beschwerde in öf-
fentlich-rechtlichen Angelegenheiten er-
hoben werden. 

Art.  165 
4. Fristen 

Art.  165 Abs. 4 (neu)    

 
4
 Im Besonderen beginnt die Frist für Be-

schwerden gegen kantonale Abstim-
mungserläuterungen am Tag nach der 
Veröffentlichung in den kantonalen Amts-
blättern zu laufen (Art. 54 Abs. 4). 

Geltendes Recht  Antrag Kommissions-
mehrheit  

 Titel nach Art. 172 (neu) 
T1 Übergangsbestimmung der Änderung 
vom xxx 

   

 Art.  T1-1 (neu) 
Finanz- und Lastenausgleich 

   

 
1
 Die Lastenverschiebung zwischen dem 

Kanton und den Gemeinden von 200‘000 
Franken pro Jahr als Folge der Aufhe-
bung von Artikel 49 Absatz 2 PRG wird ab 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Änderung dem Lastenausgleich gemäss 
Artikel 29b des Gesetzes vom 27. No-
vember 2000 über den Finanz- und Las-
tenausgleich (FILAG)

3)
 angerechnet. 

   

                                                   
1)

 SR 173.110 
2)

 SR 173.110 
3)

 BSG 631.1 

http://db.clex.ch/link/Bund/173.110/de
https://www.belex.sites.be.ch/data/631.1/de
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung 
Antrag Kommission II 

Antrag Regie-
rungsrat III 

Mehrheit Minderheit 

 II.    

      Keine Änderung anderer Erlasse.              

 III.    

      Keine Aufhebungen.              

 IV.    

      Diese Änderung tritt am 1. Juli 2019 in 
Kraft. 
  
. 

             

 Bern, 3. September 2018 Bern, 22. Oktober 2018 Bern, 31. Oktober 
2018 

 Im Namen des Grossen Rates 
Der Präsident: Iseli 
Der Generalsekretär: Trees 

Im Namen der Kommission:  
Der Präsident: Jost  

Im Namen des Regie-
rungsrates  
Der Präsident:  
Neuhaus  
Der Staatsschreiber: 
Auer   

      Von der Bundeskanzlei genehmigt am 
XXX 

            

 Von der Redaktionskommission geneh-
migter Text 

  

 


